
hb-abkom.doc

Homebanking-Abkommen

Der
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e.V., Bonn,
Bundesverband deutscher Banken e.V., Köln,
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V., Bonn
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Bonn,
und der
Verband Deutscher Hypothekenbanken e.V., Bonn,

- nachstehend "Vertragspartner" genannt -

schließen folgendes Abkommen, um den Kunden der Kreditinstitute die Abwicklung
von Bankgeschäften im Wege des elektronischen Dialogs (Homebanking) mit allen
Kreditinstituten multibankfähig zu ermöglichen:

1. Für die Verfahren zur Datenübertragung und Dialogabsicherung sowie für die
zum Einsatz kommenden Datenformate und -inhalte gelten die in den Anlagen
niedergelegten "Richtlinien für die Bereitstellung des Homebanking Computer
Interface (HBCI) der deutschen Kreditwirtschaft" und die dazugehörige
"Schnittstellenspezifikation Homebanking Computer Interface (HBCI)".

Die Schnittstellenspezifikation stellt einen offenen Standard dar, der
interessierten Software-Entwicklern auf Anfrage bereitgestellt wird.

2. Die Kommunikation auf Basis dieser Spezifikation ist von allen Kreditinstituten,
die ihren Kunden den Datenaustausch im Rahmen des Homebankings
ermöglichen, - unabhängig von einem gegebenenfalls parallelen Einsatz
anderer Verfahren - anzubieten.
Das Abkommen über Bildschirmtext und das Abkommen über die
Datenfernübertragung zwischen Kunden und Kreditinstituten (DFÜ-Abkommen)
bleiben von diesem Abkommen unberührt.

3. Die Vertragspartner stellen sicher, daß jedes Kreditinstitut, das einem Kunden
den Datenaustausch im Rahmen des Homebankings ermöglichen will
(angeschlossenes Kreditinstitut), dieses Abkommen nebst Anlagen anerkennt.

4. Die angeschlossenen Kreditinstitute verpflichten sich, den im Zentralen
Kreditausschuß federführenden Verband über ihren Spitzenverband bereits in
der Planungsphase über einen von ihnen beabsichtigten ersatzweisen Einsatz
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von Verfahren, die der Spezifikation in den Anlagen nicht entsprechen, zu
unterrichten und allen Kreditinstituten eine Beteiligung an den entsprechenden
Entwicklungen anzubieten.

Ein "ersatzweiser Einsatz" im Sinne dieser Vereinbarung liegt nur dann vor,
wenn die nach Maßgabe dieses Abkommens verpflichtend einzuhaltenden
Spezifikationen von einem Kreditinstitut gar nicht mehr, d.h. nicht einmal
parallel zu anderen Verfahren, angeboten werden.

Unabhängig von der o.g. Informations- und Angebotsverpflichtung dürfen diese
nicht den Anlagen entsprechenden Verfahren ersatzweise frühestens nach
Ablauf eines Zeitraumes von einem Jahr zum Einsatz gebracht werden,
nachdem der Zentrale Kreditausschuß von dem jeweils zuständigen
Vertragspartner - unter Offenlegung der hieraus für die in den Anlagen
festgelegte Spezifikation resultierenden Abweichungen - schriftlich informiert
wurde.

5. Kommt es zum ersatzweisen Einsatz eines nicht der - gegebenenfalls
modifizierten - Spezifikation entsprechenden Verfahrens, so scheiden die die
Spezifikation nicht mehr erfüllenden Kreditinstitute mit sofortiger Wirkung aus
dem Abkommen aus.

6. Ziel des Abkommens ist es, die Schnittstellenspezifikation um weitere
Geschäftsvorfälle zu ergänzen, die von allen angeschlossenen Kreditinstituten
auf einheitlicher multibankfähiger Basis angeboten werden.

7. Die Vertragspartner bilden einen Arbeitskreis, der für alle Fragen zuständig ist,
die im Zusammenhang mit diesem Abkommen auftreten.

8. Änderungen dieses Abkommens nebst Anlagen beschließen die
Vertragspartner in diesem Arbeitskreis. Die Änderungen werden für die
angeschlossenen Institute verbindlich, wenn diese den Änderungen nicht
binnen einer Frist von einem Monat nach deren Bekanntgabe widersprechen;
auf die Möglichkeit des Widerspruchs werden die angeschlossenen
Kreditinstitute bei der Bekanntgabe der Änderungen besonders hingewiesen.

9. Dieses Abkommen begründet Rechte und Pflichten nur zwischen den
beteiligten Kreditinstituten.
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10. Dieses Abkommen kann von jedem Kreditinstitut oder einem Vertragspartner
mit einer Frist von vierundzwanzig Monaten zum Ende eines Kalenderjahres
gekündigt werden.

Kündigungen haben durch eingeschriebenen Brief gegenüber dem im
Zentralen Kreditausschuß federführenden Verband zu erfolgen. Kündigt ein
Kreditinstitut, so ist die Erklärung über den zuständigen Vertragspartner an den
im Zentralen Kreditausschuß federführenden Verband zu richten. Die
Kündigung muß in diesen Fällen spätestens am 14. Tag der Kündigungsfrist
bei dem im Zentralen Kreditausschuß federführenden Verband eingegangen
sein. Dieser hat die Kündigung den Vertragspartnern und den übrigen diesem
Abkommen angeschlossenen Kreditinstituten über die Vertragspartner
mitzuteilen. Durch eine Kündigung wird das Fortbestehen dieses Abkommens
zwischen den übrigen Vertragspartnern nicht berührt.

11. Dieses Abkommen tritt am 01.10.1997 in Kraft.

Anlagen
Richtlinien für die Bereitstellung des Homebanking Computer Interface (HBCI) der
deutschen Kreditwirtschaft

Schnittstellenspezifikation Homebanking Computer Interface (HBCI)1

                    
1 Wegen des großen Umfanges nicht beigefügt
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Richtlinien für die Bereitstellung des
Homebanking Computer Interface (HBCI) der

deutschen Kreditwirtschaft

Gegenstand dieser Richtlinien sind die verfahrens- und sicherheitstechnischen
Vorgaben für die Bereitstellung der im Homebanking-Abkommen geregelten
einheitlichen Homebanking-Schnittstelle durch das Kreditinstitut für den Kunden zum
Zweck des elektronischen Dialogs.

1. Die Bestandteile der Schnittstellenspezifikationen sind bezüglich ihrer
Verbindlichkeit in der Schnittstellenbeschreibung wie folgt gekennzeichnet:

Verpflichtend: Ist von dem angeschlossenen Institut zu unterstützen.

Optional: Wenn die entsprechende Funktionalität per Homebanking
angeboten wird, ist sie - zumindest parallel - in der spezifizierten Form
anzubieten.

Alternativ verpflichtend: Zumindest eines der angegebenen Verfahren ist
zu unterstützen.

2. Die angeschlossenen Kreditinstitute stellen sicher, als
Sicherheitsverfahren im HBCI-Dialog ausschließlich in der HBCI-
Schnittstellenspezifikation definierte Verfahren zum Einsatz zu bringen.

3. Soweit die Institute HBCI-Sicherheitsmedien an Kunden ausgeben, müssen
diese multibankfähig sein.

4. Die Institute verpflichten sich, die in Kapitel VII genannten und als optional
gekennzeichneten Geschäftsvorfälle im HBCI-Dialog anzubieten, soweit
sie entsprechende Geschäfte per Homebanking - auch auf Basis anderer
Spezifikationen - betreiben.

5. Über die Ergänzung der HBCI-Schnittstellenspezifikation um neue
Geschäftsvorfälle und die Verpflichtung zur kreditinstitutsseitigen
Unterstützung beschließen die Vertragspartner im Arbeitskreis
"Homebanking". Neue Geschäftsvorfälle, die in die HBCI-
Schnittstellenspezifikation aufgenommen werden, müssen den allgemeinen
Spezifikationen (Kapitel II bis VI) entsprechen.

6. Die angeschlossenen Kreditinstitute sind berechtigt, für ihren Bereich
eigene Geschäftsvorfälle über HBCI abzuwickeln. Diese müssen den
allgemeinen Spezifikationen genügen.

7. Soweit die Institute schutzbedürftige Duplikate von Sicherheitsmedien der
Kunden verwalten, so ist sicherzustellen, daß diese in sicherer Umgebung,
geschützt vor dem Zugriff Unberechtigter gespeichert sind.

8. Kundenprodukte dürfen lediglich als HBCI-konform bezeichnet werden,
wenn Sie die Anforderungen gemäß Anlage erfüllen. Dies gilt sowohl für
Eigenentwicklungen der Institute, wie auch für Fremdprodukte.
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Anlage(n) HBCI-Konformitätskriterien (siehe unten)
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HBCI-Konformitätskriterien

Damit Kundenprodukte als HBCI-konform gelten, müssen folgende Kriterien erfüllt
sein:

1. Sämtliche in den HBCI-Spezifikationen als für Kundenprodukte
verpflichtend gekennzeichneten Teile müssen vollständig und
multibankfähig spezifikationsgemäß implementiert sein. Dies gilt
insbesondere auch für die eingesetzten Sicherungsverfahren.

2. Multibankfähigkeit bedeutet, daß der Kunde mit allen Kreditinstituten, die
HBCI anbieten, Homebanking betreiben kann.

3. Sofern Überweisungen unterstützt werden, müssen die Sonderformen der
Überweisung (Spendenzahlungen und prüfziffergesicherte
Verwendungszweckangaben) vorgabegemäß umgesetzt sein.


